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§ 18 Bgld. ADG Beendigung des
Dienst- oder

Ausbildungsverhaltnisses

Bgld. ADG - Burgenlandisches Antidiskriminierungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Ist das Dienst- oder Ausbildungsverhaltnis oder ein Probedienstverhaltnis der Dienstnehmerin oder des
Dienstnehmers wegen einer der im § 4 genannten Grinde gekundigt, vorzeitig beendet oder aufgeldst worden @ 4
Abs. 1 Z 7), so ist die Kindigung, Entlassung oder Auflésung auf Grund eines Antrags oder einer Klage der betroffenen
Dienstnehmerin oder des betroffenen Dienstnehmers nach den fir das betreffende Dienst- oder
Ausbildungsverhaltnis geltenden Verfahrensvorschriften fir rechtsunwirksam zu erkléren, und eine Entschadigung fur
die erlittene personliche Beeintrachtigung zuzusprechen.

(2) Ist ein befristetes, auf Umwandlung in ein unbefristetes Dienstverhaltnis angelegtes, Dienstverhaltnis wegen eines
im 8§ 4 genannten Grundes durch Zeitablauf beendet worden, so kann auf Feststellung des unbefristeten Bestehens
des Dienstverhaltnisses geklagt werden. Wird das unbefristete Bestehen des Dienstverhaltnisses festgestellt, ist eine
Entschadigung fur die erlittene persdnliche Beeintrachtigung zuzusprechen.

(3) Lasst die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer die Beendigung gegen sich gelten, so hat sie oder er Anspruch auf
Ersatz des Vermdgensschadens und auf eine Entschadigung fur die erlittene persoénliche Beeintrachtigung.

In Kraft seit 01.03.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_adg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_adg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_adg/paragraf/4
file:///

	§ 18 Bgld. ADG Beendigung des Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses
	Bgld. ADG - Burgenländisches Antidiskriminierungsgesetz


